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Einladung zur Fortbildungsveranstaltung  
 
 
Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten in Niedersachsen, bvvp Nds., lädt 
hiermit alle interessierten ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten und KJP 
zur einer Fortbildungsveranstaltung nach Hannover ein. 
Zum Thema der Veranstaltung: 
 

Schweigen ist Gold 
 

Die ärztliche Schweigepflicht im Spannungsfeld zwischen strafrechtlicher 

Verantwortung und Auskunftsbegehren Dritter 

 
konnten wir Herrn Rechtsanwalt Dr. jur. Holger Nitz, Hannover gewinnen.  
 
Das Problem der Schweigepflicht stellt sich für uns Psychotherapeuten alltäglich in 
vielfältiger Form dar, sei es das Ämter, Behörden oder Krankenkassen Auskunft über 
Patienten erbitten oder verlangen, sei es das Eltern Informationen über ihre Kinder 
wünschen, dass Angehörige verstorbener Patienten Auskunft begehren, dass Polizei oder 
Staatsanwaltschaft an uns Therapeuten herantreten, oder wir selbst von Straftaten 
unserer Patienten erfahren, oder wir in unserer eigenen Supervision über Patienten 
berichten. 
Gerade das Bewußtsein der gegebenen Schweigepflicht stellt jedoch eine der 
wesentlichen Grundlagen einer vertrauensvollen Patientenbeziehung und damit unserer 
therapeutischen Arbeit dar. 
Welche Anforderungen an eine wirksame Schweigepflichtsentbindung sind deshalb zu 
stellen? Welche Möglichkeiten bestehen Auskünfte zu verweigern oder vorzuenthalten? 
All dies wird Thema unseres Referenten sein. 
 
 
Datum: Samstag, den  24. April 2010 
Zeit:  10.00 c.t. -12.30 Uhr 
Ort:  Hotel Schweizer Hof / Crown Plaza, Hinüberstr. 6, 30175 Hannover 
 
 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat die Veranstaltung mit 3 Punkten zertifiziert. Wir 
bitten alle  Teilnehmer daran zu denken, ihre Barcode-Aufkleber mitzubringen. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Dr. med. Jörg K. Merholz 
1. Vors. bvvp Nds. 


